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UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
KEV Kostendeckende Einspeisevergütung

CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

RPC Rétribution à prix coûtant du courant injecté
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Eine 2012 eingereichte Motion der FDP-Liberale Fraktion zur Vergabepraxis bei der KEV
(kostendeckende Einspeisevergütung) wurde am 17. März 2014 im Nationalrat behandelt.
Die Motion fordert eine Änderung der Vergabepraxis, so dass bereits realisierte
Projekte Vorrang vor den erst projektierten erhielten. Viele Projekte auf der langen
Warteliste für KEV-Beiträge seien durch Einsprachen blockiert und verblieben deshalb
lange Zeit auf der Warteliste. Dadurch würden bereits gebaute Projekte am Bezug von
KEV-Beiträgen gehindert. Der Bundesrat lehnte die Motion ab, da sie die
Mitnahmeeffekte der KEV erhöhe und durch die ständige Bearbeitung der Warteliste zu
administrativem Mehraufwand führe. Bundesrätin Leuthard führte weiter an, die KEV
werde im Rahmen der Energiestrategie 2050 in der UREK-NR diskutiert und bat den
Rat, dieser Diskussion nicht vorzugreifen. Trotz diesem Votum stimmte der Nationalrat
mit überwältigender Mehrheit zu: Allein die GLP-Fraktion stimmte (zusammen mit einer
Stimme der Grünen) gegen die Motion, welche mit 170 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen
angenommen wurde. Der Ständerat hat sich 2014 nicht zum Geschäft geäussert. 1

MOTION
DATUM: 17.03.2014
NIKLAUS BIERI

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Eine Motion der FDP.Die Liberalen-Fraktion verlangte, das Strassenverkehrsgesetz so zu
ändern, dass Weiterbildungskurse nur mehr für jene Neulenker obligatorisch seien,
welche in der Probezeit eine schwere Verkehrsregelverletzung begangen hätten.
Begründet wurde die Motion mit den übermässig hohen Kosten, welche Neulenker zu
tragen hätten. Die Sicherheit sei bereits durch die Einführung des Probezeit-
Verfahrens gestiegen und werde durch die obligatorischen Weiterbildungskurse für alle
nicht weiter erhöht. In der  Debatte vom 26. September wies Bundesrätin Leuthard
darauf hin, dass eine Studie der BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) keinen Effekt
der obligatorischen Weiterbildungskurse auf die Sicherheit hätte zeigen können. Sie
beantragte trotzdem die Ablehnung der Motion, da bereits eine Arbeitsgruppe daran
sei, die Weiterbildungskurse zu evaluieren, diese Ergebnisse aber noch nicht vorlägen.
Der Nationalrat folgte ihrem Antrag nicht und nahm die Motion mit 109 zu 75 Stimmen
an. Für die Motion stimmten FDP und GLP sowie Mehrheiten von SVP und CVP,
geschlossen dagegen stimmten Grüne und SP zusammen mit einer knappen Mehrheit
der BDP. 2

MOTION
DATUM: 26.09.2013
NIKLAUS BIERI

Eine Motion der FDP-Liberalen-Fraktion, welche obligatorische Weiterbildungskurse
nur noch für jene Neulenker vorsieht, die in der Probezeit eine schwere
Verkehrsregelverletzung begangen haben, war im Vorjahr vom Nationalrat angenommen
worden. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates KVF-SR
beantragte, wie auch Bundesrätin Leuthard, die Ablehnung der Motion. Gemäss einem
Evaluationsbericht der Beratungsstelle für Unfallverhütung habe die
Zweiphasenausbildung zu mehr Verkehrssicherheit geführt, könne aber noch
verbessert werden, so Leuthard. Die Motion führe jedoch nicht zu einer Verbesserung
der Situation. Die kleine Kammer folgte ihrer Kommission und der Bundesrätin und
lehnte die Motion in der Frühjahrssession 2014 ab. 3

MOTION
DATUM: 20.03.2014
NIKLAUS BIERI

Auch im Ständerat war die Motion der GLP-Fraktion zur Abschaffung gesetzlicher
Hürden bei der Einführung von autonomen Fahrzeugen nicht umstritten. Nachdem
Bundesrätin Leuthard dem Rat versichert hatte, sie sei «schon mittendrin in der
Ausarbeitung der Revision des Strassenverkehrsgesetzes», nahm die Ständekammer die
Motion im September 2018 stillschweigend an. 4

MOTION
DATUM: 27.09.2018
NIKLAUS BIERI
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Umweltschutz

Klimapolitik

Da sich der Nationalrat im September 2016 für eine Motion der FDP.Liberalen
ausgesprochen hatte, die allen Unternehmen die Befreiung von der CO2-Abgabepflicht
im Austausch zum Abschluss einer CO2-Reduktionsvereinbarung erlauben will, machte
der Bundesrat von seiner Möglichkeit Gebrauch, dem Zweitrat die Abänderung der
Motion zu beantragen. Diese sah im Wesentlichen eine generelle Befreiungsmöglichkeit
für alle Unternehmen aus Wirtschaftszweigen vor, die mit der CO2-Abgabe belastet
sind; dies jedoch nur „unter Wahrung der Verhältnismässigkeit“. Darüber hinaus soll
diese Änderung nicht auf dem Verordnungsweg erfolgen, sondern über die geplanten
Gesetzesänderungen im Rahmen der Klimapolitik nach 2020. Bundesrätin Leuthard
betonte im Ständerat, dass die OECD das in der Schweiz geltende Befreiungssystem im
November 2015 als ineffizient und verzerrend kritisiert hatte. Dies verlange nach einer
Einschränkung der Befreiungsmöglichkeiten – entsprechend sei das vom Bundesrat
vorgeschlagene Verhältnismässigkeitsprinzip in diesem Sinne zu verstehen. Sowohl der
Ständerat in der Frühjahrssession 2017 als auch der Nationalrat in der darauf folgenden
Sommersession nahmen den so abgeänderten Vorstoss diskussionslos an. Beide
Kammern taten dies auf einstimmiges Anraten ihrer vorberatenden Kommissionen. 5

MOTION
DATUM: 13.06.2017
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2014, S. 372 f.
2) AB NR, 2013, S. 1732.
3) AB SR, 2014, S. 341 f.
4) AB SR, 2018, S. 782 f.
5) AB NR, 2017, S. 1062; AB SR, 2017, S. 258 f.
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